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Sitzung derStadtverordnetenversammlung am 02:11.2023, Frage Nr. 173 
gestellt durch die Stadtverordnete Susanne Hoffmann-Fessner (SPD) 

Frage: 

Vereinigung von Stadt-und Verkehrspolizei: 

Wegen unterschiedlicher Zuständigkeiten war es für viele Bürger nicht immer 
nachvollziehbar, ob für ihr Anliegen die Verkehrs- oder die Stadtpolizei zuständig ist. 
Durch Beschluss der Rathaus-Kooperation wurden beide wieder zusammengeführt, was 
von vielen Bürgerinnen und Bürgern begrüßt wurde. 
Ichfrage den Magistrat: 
Jeweils aufgeschlüsselt in die Sparten„ Verkehr" und „Stadtpolizei": 

1. Wie viele Vollzeitäquivalente bzw. Köpfe hatte die Stadtpolizei? (separat für die Jahre 
2016 bis 2022} 

2. Wie viele Ordnungs- und Bußgeldverfahren durch die Stadtpolizei eingeleitet und wie 
hoch waren diejewefligen Einnahme-Beträge? (separatfürdiejahre2016bis2022) 

3. Wie viele Ordnungs- und Bußgeldverfahren wurden mit Stand 30.9.2023 durch die 
Stadtpolizei eingeleitet und wie hoch ist der bisherige Einnahme-Betrag?· 

4. Wie viele Vollzeitäquivalente bzw. Köpfe hätte die Stadtpolizei mit Stand 30.9.2023? 

...,.·---·· -··---------------'---------------~ 

· Die Frage der/des Stadtverordneten beantworte ich wie folgt: 

Zu 1. und 4.: 

Für die Jahre 2017 bis 2023 können den beiden .Organisationseinheiten folgende VZÄ 
zugewiesen werden: · 
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. VZÄ Verkehrspolizei Amt 34 Stand VZÄ Stadtpolizei 3102 Stand 

2017 29 (Jul 17) 62 (31.12.2017) 

2018 50 (Dez 18} 90 (31.12.2018) 

2019 60 {Nov 19) 96 (31.12.2019) 

2020 61 (Apr20) 95 (31.12.2020) 

2021 - - 101 (31.12.2021) 

2022 62 (Dez 22) 101 (31.12.2022) 

2023 56 (Sep 23) 101 {30.06.2023) 

Im Bereich der Verkehrspolizei bei Amt 34 nicht berücksichtigt wurden die Bereiche 
Parkraumüberwachung (eigene Organisationseinheit), Dienstleister Securitas (bis Jan. 2020) 
und Radar-Rotlicht-Messung. 
Für das Jahr 2016 liegen keine entsprechenden Zahlen inehr vor. 
Für das Jahr 2021 hat Amt 34 die der Auflistung zugrundeliegende 
Personaikostenhochrechnung nicht erhalten, weswegen hier keine Aussagen getroffen 
werden können. 

Zu 2. und 3.: 

Leider war es dem Amt für Straßenverkehr und Stadtpolizei, bis heute nicht möglich, die 
beiden Teilfragen zu beantworten. ZurAuswertung der gewünschten Statistikkennzahlen ist 
ein erheblicher Arbeitsaufwand zu erbringen, der im Rahmen der vorhandenen personellen 
Ressourcen zurzeit nicht abbildbar ist. Dies ist begründet in personellen Engpässen im 
Bereich zentraler Dienst, die durch die Zusammenlegung der beiden Bereiche entstanden 
sind und bislang nicht ausgeglichen werden konnten. Zudem sind die Aufträge, die im Zuge 
der derzeit stc;1ttfindenden Haushaltsberatungen abzuwickeln sind, aus Frlstgründen prioritär. 
Hierfür bitte ich um Ihr Verständnis und Ihr Einverständnis, die beiden Teilfragen bis zur 
Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 20. Dezember zu beantworten. 
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Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 02.11.2023 Frage Nr. 132 
gestellt durch den Stadtverordneten Daniel Weber (Volt) 

Frage: 

DieScientologr-Organisation (SO) will eine "scientologische Gesellschaft" schaffen, in der 
· nur ''Clears" - also "perfekte" Menschen - Grundrechte haben. Der bayerische 
Verfassungsschutz warnt vor einerBedrohung für das politische System durch die SO. Die 
SO versucht bspw. durch Unterwanderung von Firmen und Politik Einfluss zu nehmen. Der 
deutsche "Anti Scientology Blog" hat am 6. März aufgedeckt, dass in derWiesbadener und 
Mainzer Immobilienbranche mehrere sog. WISE-Unternehmen mit Bezug zu Scientology 
geschäftlich aktiv sind. · 

Ich frage den Magistrat, 

1. Hat die LHW Kenntnis von den örtlichen Aktivitäten der Scientology Organisation? Wie 
beurteilt die Stadt diese Aktivitäten? 

2. Hatten die LHW oder ihre Gesellschaften/Beteiligungen mit Immobiliendienstleistern aus 
,~ dem Umfeld der SO geschäftliche Beziehungen? 

3. Gibt es von der LHW Aufklärungsarbeit zu den Gefahren tjer SO oder weiterer 
sektenähnlicher Gruppierungen? 

4. An wen können sich Aussteiger*innen aus Sekten in Wiesbaden wenden? 

. Die Frage des Stadtverordneten beantworte ich wie folgt: 

Zu 1.: 
Aufgrund Ihrer Anfrage vom März dieses Jahrs hat sich -wie in der Antwort vom 22. März 
2023 angekündigt- der Präventionsrat der Landeshauptstadt Wiesbaden mit der Thematik 
der „Scientology;.Organisation (SO)" in seiner darauffolgenden Sitzung im Mai 2023 befasst. 

In dieser Sitzung informierte eine Vertretung des Landesamtes für Verfassungsschutz den 
Präventionsrat über die aktuelle Lage und warnte Unter anderem vor Verteilaktionen der 
extremistische~ so: Durch die Verteilung des Buches 0 Der Weg zum Glücklichsein" würde 
eine erste Kontaktaufnahme, in der Regel durch Tarn- bzw. Nebenorganisationen, versucht. 
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Die Bezüge zur SO seien dabei nicht direkt erkennbar. Standorte von SO befänden sich 
bereits in verschiedenen Städten, Wobei die Mission der SO in Wiesbaden bisher nicht 
auffällig wäre. 

Der Präventionsrat hat vorgesehen, seinen Internetauftritt zu überarbeiten und wird In diesem 
Zuge auch eine entsprechende Information mit Hinweis auf die Thematik und die Seite des 
Landesamtes für Verfassungsschutz (LN}, auf der Homepage der Landeshauptstadt 
Wiesbaden veröffentlichen. 

Zu2.: 
Seitens der Stadtpolizei liegen hier keine Erkenntnisse vor. 

Zu3.: 
Wie bereits erwähnt, sollen entsprechende Hinweise auf der Homepage der Landeshaupt
stadt Wiesbaden zur Verfügung gestellt werden, um insgesamt für das Thema zu, 
sensfbilisieren; · 

Zu4.: 
In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass beim Lande Hessen eine früher 
eingerichtete Stelle eines bzw. einer Sektenbeauftragten nicht mehr besteht. 
Ansprechpartner/-innen sind hierbei jedoch auch die Weltanschauungsbeauftragten der 
beiden großen landeskirchlichen Organisationen. 
Hilfesuchende können sich überdies auch an die übrigen Hilfe- und Beratungsstellen 
wenden. 

Hinweise zur SO in Bezug auf die Frage, welche Gefahren für den Einzelnen bestehen bzw. 
was genau getan werden kann, sind aufder Homepage des LN zu finden. 

https:l/verfassungsschutz.hessen.de/publikationen/aktuelles-und-'analysen/wamung-vör
verteilaktion-der-scientology-organisat1on 
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Sitzung derStadtverordnetenversammlung am 28.09.2023, Frage Nr.151 
gestellt durch Gien Stadtverordneten Herr Hartmut Bohrer (Linke) 

Frage: 

Der Tagespresse war .am 1. Juli 2023 zu entnehmen, dass schon seit mehreren Jahren die 
Errichtung eines Archäologischen_ Depots in Mainz-Kastel auf einer über 2 Hektar großen, 

_gegenwärtig landwirtschaftlich genuf?ten Fläche geplant ist, ohne dass dies dein Ortsbeirat 
'zur Kenntnis gegeben wurde... _ 

. Die Beteiligung.des Orti:,beirats bei allen wichtigen Angelegenheiten des Ortsbezirks ist 
gesetzliCh zwingend vorgeschrieben (§ 82 HGO) 

Ich frage den Magistrat: 

1. Seit wann .sind dem Magistrc;1t Planungen bekannt, das Archäologische Depot im Ostfeld 
zu errichten? 

2. Welche städtischen Gremien wurden zu welchem Zeitpunkt darüber informiert? Wenn 
.~. die Stadtverordnetenversammlung und ihre Ausschüsse nicht informiert wurden, warum 

_niöht? 
3. Wurde ein Letter of intend seitens der LHW unterzeichnet oder ist dies beabsichtigt? 

Wenn ja, auf welcher Grundlage? 
4~ Wieso wurde der Ortsbeirat Kaste! nicht über die Pläne informiert? 

Um schriftliche Antwort wird gebeten. 

Die Fragei des Herrn Stadtverordneten Bohrer beantworte ich wie folgt: 

Däs Hessische Ministerium für Wissenschaft und Kunst .(HMWK) sucht für den Neubau des 
Archäologischen Zentraldepots Hessen {AZH) des Landesamtes für Denkmalpflege Hes$en. 
(LfDH) eihen neuen Standort in der Landeshauptstadt Wiesbaden (LHW). Um der Abteilung 
hessenARCHÄOLOGIEdes LfDH zeitgemäße Arbeitsbedingungen zur Verfügung zu stellen 
und dem in den letzten Jahren gestiegenen Bedarf zur Sicherung und Bergung des 
archäologischen und paläontologischen Kulturerbes Rechnung zu tragen, ist eine 
Neuunterbringung erforderlich. 
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Vor diesem Hintergrund hat das LfDH Gespräche mit dem Stadtplanungsamtaufgenommen. 
Im Jahr2020 wurde auf GrundlEJge des Anforderungsprofils des LfDH elne gesamtstädtische 
Standortuntersuchung durch das Architekturbüro Grabowski & Spork erarbeitet Hierbei 
wurde neben weiteren Standorten auch der Entwicklungsbereich Ostfeld als möglicher 
Standort betrachtet. Im Ergebnis stellte sich dieser im Entwicklungsbereich Ostfeld gelegene 
Standort als vorzugwürdig heraus, insbesondere auch wegen der zu erwartenden 
archäologischen Funde und des bereits kulturhistorisch geprägten Umfelds. 

Parallel zur Vorbereitung der Auslobungsunterlagen für den städtebaulichen und 
landschaftsplanerische·n Ideenwettbewerb hat das Stadtplanungsamt i111 Jahr 2023 den am 

. Neubau des Archäologischen Zentraldepots Hessen (AZH) Beteiligten der .Landesseite 
angeboten, das Vorhaben in den Ideenwettbewerb zu integrieren. Zwischen dem Hessischen 
Ministerium für Wissenschaft und Kunst (HMWK), dem Landesamt für Denkmalpflege 
Hessen (LfDH), dem Hes.sischen Ministeriumder Finanzen (HMdF), dem Landesbetrieb Bau 
und Immobilien Hessen(LBIH), dem Stadtplanungsamt und der SEG Stadtentwicklungs
gesellschaft als Entwicklungsträger und Treuhänder der SEM Ostfeld wurden 
Rahmenvorgaben definiert, df e nach Abstimmung mit dem Preisgericht in di.e 
Ayslobungsunterlagen aufgenommen wurden. 

Eine Absichtserklärung durch das Hessische Ministerium für Wissenschaft und Kunst, das 
Hessische Ministerium der Finanzen und die LH Wiesbaden zur Unterstreichung der 
gegenseitigen Interessen ist vorgesehen, aber bislang noch nicht unterzeichnet. 

Dervom Land Hessen beabsichtigte Neubau desAZHwird alsTell desstädtebaulichen.und 
landschaftsplanerischen Ideenwettbewerbs eingebettet in einestädtebaüliche Entwurfsidee 
für den gesamten Entwicklungsbereich. Im Rahmen des einjährigen Wettbewerbsprozesses, 
der voraussichtlich im Oktober 2024 mit der Bestimmung der Preisträger durch das 
Preisgericht abgeschlossen.werden wird, werden Vertretungen der Politik, Ortsbeiräte und 
die Bürgerschaft in verschiedenen Formaten die Möglichkeit haben, aktiv mitzusprechen und 
sich zu beteiligen. · 

Ich gehe davon aus, dass der vom Land Hessen beabsichtigte Neubau des AZH nach 
Abschluss des Wettbewerbs die weiteren Planungsschritte bis zur Bauleitplanung 
durchlaufen wird. Sollten im weiteren Prozessverlauf Entscheidungen anstehen, werden der 
Ortsbeirat und die Stadtverordnetenversammlung fristgerecht beteiligt 



· .. Seit lß_ngernJst.bElkannt;dasp·d.as .Umfeld der U$:'KasE)rne in Erbenheim. eine hphe . 
Belastung mit derkrebserrElgenden Ghern1kaliePFG aufweist. .··· ... ·. . . ......... · ·.•·•.· .•.. •.. . 

· · lrnFrühj9hr2021 ZEligte sicrinac:h einem Umweltmonitoring derOberenNaturschutzbehörde, 
dass es Elinen WßiterEln Belastungsschwerpunkt im nordwestlichen Bereich derStartbah.n 

· ·gibt. Zusätzlich sqUte cias kqmplette Kasernengelände überprüft werden. Auch die Frage 
·.· 11ach Entschädigungszahlungen (nachArtike.1.VIII, Abs. 5 .f\JE:lto-Truppenstatut) für cii.ß <> 

angeric:hteten Urnwelt$Chädenstandim Baum. . . . . .. 

. bie Fragender Stado/~rord.netenFrauNina Sctiildbeantworte.ich wie. folgt . 

Das Gelä.nde.der.Clay Kasernei .steht im .. l=Igentum c:ler BundesrepublikDeutschlancJ. 
· Zu::it~ndigeBehprdefüra.lle Fragestellungen zu den.in den letzten Jc:1.hren untersuchten .PFC~ 
· BelcistLJt1gen auf dEln-1 Kaseniengel~nde .und außerhalb der US~Liegenschaft ist das· 
., Regierungspräsidium. Darmstadt, Abteilung •Umw.elt Wiesb.aden{Rppa) alp.Obere.Wasser-. 
und BodenschutzbElhörde. < ·.· .... •. • · .. · . . . ·. . · .. ·.· ···•. · . ·. .. · . > · · ·i ·. ·· 

. PieLandEl~hauptstadt Wiesbaden (LH VVi) wird vereinbarungsgemäß vorn HP Da über den 
· ·. Stand .der Untersuc:hungen auf PFC in.Abständen informiert. Dißs erfolgt auch Basis •. von 
... •· Arl:>ßitsgesprächEln und über Öffentlichkeitsarbeit in Form vonPressemittejlungen'. ·. ·. ··· ... 



. . .. 

. Darüberhinaus hat das Umwelti3mt eine umfassende Dpkument~tion aUer.Untersuchungen 
· derPFC-Vorkomme.nin Boden, Grundwasser und Gewässern auf und im Umfeld der 
Clay. Kaserne auf derstädtischen Homepage veröffentlicht (www.wiesbaden.de/leben.-in-
wiesbaden/u mwelt/boden"'.a ltlasten/pfc-belastung/). · · · · · · · · 

.· Diese Homepage wird .regelm~ßig ·aktualisiert. . · · 

: -: : . .. -= .. -:_ ._ : . .:··. ">.\ -. . .:·_·:. . .· _·. . 

·. ··PieUS~Liege~sc:haftClay KaserneJn Wiesbaden-Erbenheim ist in Teilbereichen mit Poly'.'·••· 
. i.JndPerfluorierten Chemikalien (PFC) belastet.Ursache derVerunreinigungenvonßoden . 
. und Grundwasseristder Gebrauch von. PFC~haltigenJösch~Schäumen durch die U~ Army, 
wie erfrüher aufflughäfen üblich war, · • · ·· · ·•·· · ·.·· .... · ·. ···• · ·. ·.· .. ••···.·... .• >. < . · 
Ein SchwerpunktderAltlast ist der ehemalig~. Lösch~Übungsplatz im Nordosten. der 
Startbahn (.,Area 12''}. Untersuchungen der USArmyJn2021 bestätigter, -wievornRP 
vermutet"'. einen weiterenßelastungsschwerpt.mkt im nordwestlichen TeiLder.Startbahn · 
(.,Area 11 "). Dort befcind sich·frü_herein Lager~ und SchrottplatzfürAbfcillprodükte,Wo .··: 
gelegentlich auch_Alt9l verbrannt und gelöschtwurde'. pieUSArmy.untersuqht diesen ·. 
Bereichnunvertiefend, hiersind di,eVerunreinigungern,sehrviel niedriger als in der Area.12 .. 
Pas ,Hegierung5präsidium _(RP) Darfnstadt hat. frn September '.2021 über' geplante·· 
Untersuchungen auf einer.•·.·Fläche von.,mehr<als fünf •·Quadrc:itkHometern. imWesten ... bis 
$Qdsüdwe,sten der Clay Kaserne berichtet Diese sind 'nlln abgeschlossen .. · · · · · · 

Nebenprivaten. Brnhnen; öffentlichen Messstellen und quellaustritten wurden neue Sonden.·•··. 
zur Untersuchung des Grundwassers erbohrt.Auch neu~Beobachtungsbrunnen derUS .. 
Arn,y am Westrand der GlayKaserne/wurden bei/der Auswertung berücksichtigt.Das.· ·· 
. Ergebnis bestätigt die durch Voruntersuchungen vermutete.Fließrichtung desGrundwassers 

· · in vorwiegend süd'.'südwestliqhe Richtung. An. einem Bestandsbru11nen nahe der Clay : • ··•· ·. 
Kaseirne wurden Kpnzentrationen .in der gleichen Größenordnung.früherer Untersuchungen .. 
festgesteUtDiepFc.;Kqnzentrationen.Jallen im .verlauf der Fließstrecl<e des Grundwasser~. · 
deutlich ab. SieJiegen etwa auf Höhe der südlichen Grenz,e derClay Kaserne aufeinern .. · 

··Niveau.knapp oberhalb deranalytischenN~chweisgrenze. U_rsache der dort im Grüridwasser 
. detektierten PFC istoffent>ardie o.g. Area 11. · ·· · · · · · · · · · · ·. · · · 
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Im Rahmen der Grunderneuerung der Start- und Landebahnen wird auch das gesamte 
Entwässerungssystem im Rollfeldbereich erneuert. 
Mit Blick auf PFG-Belastungen im Grundwasser werden im Rahmen dieser Grllnderneuerung 
auch dezentrale Reinigungsanlagen errichtet, so dass eine kontinuierliqhe Reduzierung der 
PFG-Konzentrationen im Grundwasserabstrom eintreten wird. 

Nach Informationen des RP Da sind weitere Untersuchungen und Überwachungen geplant. 
Hierzu erstellt das RP Da mit der US Army einen Maßnahmenkatalog, um die 
Schadstoffbelastungenweiter zu reduzieren. 

Christiane Hinninger 
Stadträtin 
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Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 13. Juli 2023 nach § 48, Frage Nr. 29, gestellt 
durch den Stadtverordneten Silas Gottwald (SPD). · 

Stand barrierefreier Ausbau Bushaltestellen 

Im Januar 2019 berichtete der Wiesbadener Kurier, dass nur'knapp jeder vierte der rund 880 
· Busstei_ge in Wiesbaden barrierefrei ausgebaut ist. Das Personenbeförderungsgesetz fordert 
eine vollständige Barrierefreiheit des öffentlichen Personennahverkehrs bis zum 01. Januar 
2022. Der aktuell gültige Nahverkehrsplan der Stadt Wiesbaden und des Rhelngau-Taunus
Kreises „empfiehlt" daher für alle Bushaltestellen, unabhängig von deren Frequentierung, 
(u.a.) taktile Leitstreifen und erhöhte Bordsteinkanten. 

Ich frage den Magistrat: 

1) Wie viele Bushaltestellen in Wiesbaden sind noch nicht mit taktilen Leitstreifen, 
erhöhten Bordsteinkanten und weiteren Maßnahmen zur Barrierefreiheit · 
ausgestattet? 

2) Wie viele der Haltestellen aus Frage 'I liegen in den jeweiligen, vom Nahverkehrsplan 
definierten Haltestellentypen (Kategorien A, B, C, D)? 

3) Wie ist der Zeit- und Finanzplan per weiteren Umrüstung der verbleibenden 
Bushaltestel_len im Wiesbadener Stadtgebiet? 

Gustav,Stresemann•Ring 15 
65189 Wiesbaden 
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Die Frage des Stadtverordneten beantworte ich wie folgt: 

Zu 1: 
Seitens des RMV wird eine vollständig barrierefreie Haltestelle, auf Basis der aktuell gültigen 
gesetzlich~=:m Vorgaben und entsprechend der hessischen Förderregeln von Hessen Mobil ab 
-2016, mit folgenden Ausstattungsmerkmalen definiert: 

Bodenindikatoren, Bordsteinhöhe von mindestens 20 cm und eine Mindestgehwegbreite von 
250 cm (ab einer Bordsteinhöhe von 22 cm gilt auch eine Gehwegbreitevon 150cm als bar
rierefrei). 

Weiterführend wird seitens des RMV eine teilweise/weitestgehend barri.erefreie Haltestelle, 
auf Basis der aktuell gültigen geset,zlichen Vorgaben und entsprechend der hessischen För
derregeln von Hessen Mobil bis 2015, mit folgenden Ausstattungsmerkmalen definiert: 

Bodenindikatorer:i, Bordsteinhöhe von mindestens 16 cm und eine Mindestgehwegbreite von 
200cm. ~, 

Alle Haltestellen, die keine Bodenindikatoren- und/oder nicht die notwendige Mindestbord-
steinhöhe und/oder nicht die notwendige Mindestgehwegbreite aufweisen, gelten als nicht· 
barrierefreie Haltestellen. ' 

Parallel zu den Ausführungen der Sitzungsvorlage 21-V-05-0036 gelten im Wiesbadener 
Stadtgebiet bisher 659 von insgesamt 880 Haltestellen als nicht barrierefrei. 

Zu 2: 
Die im Nahverkehrsplan definierten 77 Haltestellen mit dem Haltestellenstandard A 
umfassen 191 Bussteige. Von diesen 191 Bussteigen gelten nach oben aufgeführter 
Definition des RMV 23 Haltestellen als barrierefrei(12,0 %), 49 als teilweise/weitestgehend 
barrierefrei (25,7 %) und 119 als nicht barrierefrei (62,3 %). Eine Auswertung zu den 
Haltestellen der Standards B, C und D liegt nicht vor. 

Ich möchte an dieser Stelle darauf hinweisen, dass in Bezug auf die Grundmerkmale der 
Barrierefreiheit(Reststufenhöhe und Spaltbreite zwischen Wartebereich und 
Fahrzeugboden, optisch-taktile Leitstreifen und barrierefreier Zugang) der derzeit gültige 
Nahverkehrsplan nicht zwischen den Haltestellentypen A, B, C und D differenziert. Vielmehr ~ .. 
wird festgehalten, dass perspektivisch alle Haltestellen im Stadtgebiet vollständig barrierefrei 
umzubauen sind, sofern z. B. aus topographischen Gründen diesem Vorhaben nichts 
entgegensteht. · 

/3 
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Zu 3: 
Mit den aktuell für den barrierefreien Ausbau zur Verfügung stehenden Mittel des Tiefbau
und Vermessungsamtes können, bei Akquise von zusätzlichen Fördermitteln durch das Ge
meindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG), 10 bis 15 Haltestellen pro Jahr barrierefrei aus
gebaut werden. Weiterhin wurde mitßeschluss Nr. 0342 der Wiesbadener Stadtverordneten
versammlung vom 15. Juli 2021 die Fortschreibung des lokalen Nahverkehrsplans beschlos
sen. Der Nahverkehrsplan befindet sich aktuell in der Bearbeitung und eine Fertigstellung 
wird für Ende 2024 erwartet. Innerhalb dieses Planwerks. wird das Thema Barrierefreiheit der 

· Wiesbadener Bushaltestellen prioritär aufgearbeitet und alle Haltestellen in Wiesbaden einer 
Prüfung unterzogen. 


